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Informations- und Mitwirkungsverfahren

Teilrevision 1 und 2



2

Traktanden

 Begrüssung / Traktanden

 Einleitung 

 Ausgangslage

 Teilrevision 1 - Erläuterungen 

 Teilrevision 2 - Erläuterungen 

 Weiteres Vorgehen

 Fragen / Diskussion

22. Mai 2018
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Einleitung

Teilrevisionen

Teilrevision 1 Teilrevision 2

Nachführung KorrekturenGewässerräume Naturgefahren

Gesetzliche Verpflichtung 
mit Fristen

Gesetzliche Verpflichtung 
ohne Fristen

 Unabhängige Teilrevisionen

 Soweit als möglich parallel verlaufende Verfahren

22. Mai 2018
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Ausgangslage

Letzte Teilrevision der Nutzungsplanung

 2007: Bezirksratsbeschluss zur Überarbeitung der Nutzungsplanung

 2008: Verabschiedung der Entwicklungsstrategie durch BR

 2010: Vorprüfung des Revisionsentwurfs durch das 
Volkswirtschaftsdepartement

 2011: Öffentliche Auflage 

 2012: Vorprüfung des überarbeiteten Revisionsentwurfs durch das 
Volkswirtschaftsdepartement

 2013: zweite öffentliche Auflage

 2013: Bezirksratsbeschluss zur vorgezogenen Teilrevision

 2014: Urnenabstimmung vom 9. Februar 2014

 2014: Regierungsratsbeschluss zur Genehmigung der Teilrevision 

22. Mai 2018



5

Ausgangslage

Gewässerraum

 2011: Revidiertes Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer sowie 
Gewässerschutzverordnung (Frist bis 31. Dezember 2018)

 2012: Regierungsratsbeschluss zum Auftrag an die Gemeinden zur 
Erarbeitung der Gewässerrauminventare

 2013: Entwurf, Prüfung und Anpassung des Gewässerrauminventars

 2013: Informations- und Mitwirkungsverfahren zum 
Gewässerrauminventar

 2013: Bezirksratsbeschluss zum Erlass des Gewässerrauminventars

 2014: Regierungsratsbeschluss zum Erlass des Gewässerrauminventars 
und Auftrag zur Überführung in die Nutzungsplanung

Teilrevision 1 Teilrevision 2

Nachführung KorrekturenGewässerraum Naturgefahren

Gesetzliche Verpflichtung 
mit Fristen

Gesetzliche Verpflichtung 
ohne Fristen

22. Mai 2018
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Ausgangslage

 2004: Regierungsratsbeschluss zur Genehmigung der 
Naturgefahrenstrategie und Auftrag zur Erarbeitung der 
Naturgefahrenkarten

 2008: Teilrevidiertes Planungs- und Baugesetz mit der Auflage zur 
Mitwirkung bei der Erstellung von Naturgefahrenkarten 

 2011: Fertigstellung der integralen Naturgefahrenkarten für alle 
Gemeinden

 2011: Mitwirkungsverfahren zur Naturgefahrenkaten Los Alp

 2012: Mitwirkungsverfahren zur Naturgefahrenkaten Los Einsiedeln

 2013: Auftrag zur Überführung in die Nutzungsplanung

Teilrevision 1 Teilrevision 2

Nachführung KorrekturenGewässerraum Naturgefahren

Gesetzliche Verpflichtung 
mit Fristen

Gesetzliche Verpflichtung 
ohne Fristen

Naturgefahren

22. Mai 2018
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Ausgangslage

 Im Rahmen der akribischen Prüfung der Unterlagen für die Teilrevision 
zum Gewässerraum und zur Gefahrenkarte sind zahlreiche ungenaue 
Abgrenzungen von Zonengrenzen gegenüber tatsächlichen 
Parzellengrenzen, konkreten Strassenflächen oder anderweitigen 
Abgrenzungen (Wald / Gewässer) aufgefallen

 Ebenso werden die neuesten Erkenntnisse aus diversen 
Rechtsprechungen in die Nachführung aufgenommen, sodass zukünftig 
Feinerschliessungsstrassen den jeweiligen Zonen zugeschrieben werden

Nachführung

Teilrevision 1 Teilrevision 2

Nachführung KorrekturenGewässerraum Naturgefahren

Gesetzliche Verpflichtung 
mit Fristen

Gesetzliche Verpflichtung 
ohne Fristen
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Ausgangslage

 Im Rahmen der täglichen Arbeit sind zudem offensichtliche Fehler 
erkannt worden (z.B. eingezonte Waldflächen), welche aufgrund der 
Nachführungspflicht beseitigt werden müssen 

Korrekturen

Teilrevision 1 Teilrevision 2

Nachführung KorrekturenGewässerraum Naturgefahren

Gesetzliche Verpflichtung 
mit Fristen

Gesetzliche Verpflichtung 
ohne Fristen

22. Mai 2018
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Teilrevision 1 - Erläuterungen

Gewässerraum

22. Mai 2018
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Teilrevision 1 – Erläuterungen

Gewässerraum

Gesetzliche Grundlagen

 Bund:
 Art. 36 a, Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer vom 24. Januar 1991 

(Gewässerschutzgesetz, GSchG, SR 814.20)  Verpflichtung zur Festlegung des Raumbedarfs 
für oberirdische Gewässer

 Übergangsbestimmung zur Änderung vom 4. Mai 2011, Abs. 1, Gewässerschutzverordnung 
vom 28. Oktober 1998 (GSchV, SR 814.201)  Frist bis 31. Dezember 2018

 Kanton

 RRB Nr. 96/2014 vom 28. Januar 2014  Auftrag zur Überführung in die Nutzungsplanung

22. Mai 2018
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 Die Überführung des behördenverbindlichen Gewässerrauminventars 
erfolgt mit der Überlagerung einer Gewässerraumzone im 
Bauzonenplan.

Zonenplan Entwurf 2018Gewässerrauminventar 2015

Umsetzung

Teilrevision 1 – Erläuterungen

Gewässerraum

22. Mai 2018
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Art. 59a 
C) Gewässerraumzone

1 Die Gewässerraumzone ist eine überlagernde Zone. Sie sichert den 
Gewässerraum nach Art. 36a Gewässerschutzgesetz (GSchG). Dieser ist 
erforderlich für die Gewährleistung der natürlichen Funktion der 
Gewässer des Hochwasserschutzes und der Gewässernutzung.

2 In der Gewässerraumzone dürfen nur Anlagen gemäss Art. 41c Abs. 1 
und 2 Gewässerschutzverordnung (GSchV) erstellt werden.

3 Für die weitergehende Gestaltung und Bewirtschaftung des 
Gewässerraums gelten die Vorgaben gemäss Art. 41c Abs. 3ff 
Gewässerschutzverordnung.

Baureglement (Neuer Artikel)

Teilrevision 1 – Erläuterungen

Gewässerraum

22. Mai 2018
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Auswirkungen

Teilrevision 1 – Erläuterungen

Gewässerraum

 Es dürfen keine neuen Anlagen im Gewässerraum erstellt 
werden
(z.B. Sitzplatz, Pergola etc… Ausnahme: standortgebundene 
Anlagen / Anlagen im öffentlichen Interesse)

 Die Behörde kann in dicht überbauten Gebieten Ausnahmen 
für Zonenkonforme Anlagen bewilligen

 Für bestehende Bauten und Anlagen gilt der Bestandesschutz

 Kein Dünger oder Pflanzschutzmittel

22. Mai 2018
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Teilrevision 1 - Erläuterungen

Naturgefahren

22. Mai 2018



 Bund:
 Art. 6 Abs. 2 lit. c., Bundesgesetz über die Raumplanung  vom 22. Juni 1979 

(Raumplanungsgesetz, RPG, SR 700)  Verpflichtung zur Erstellung von Grundlagen von 
Gebieten, die durch Naturgefahren bedroht sind

 Art. 15 Abs. 1, Verordnung über den Wald vom 30. November 1992 (Waldverordnung, WaV, 
SR 921.01)  Verpflichtung zur Erarbeitung von Grundlagen für den Schutz vor 
Naturereignissen, insbesondere Gefahrenkataster und Gefahrenkarten 

 Art. 21 Abs. 3, Verordnung über den Wasserbau vom 2. November 1994 
(Wasserbauverordnung, WAV, SR 721.100.1)  Berücksichtigung von Gefahrengebieten bei 
Richt- und Nutzungsplanungen

 Kanton
 Übergangsbestimmungen zur Änderung vom 19. September 2007, Planungs- und Baugesetz 

vom 14. Mai 1987 (PBG, SRSZ 400.100)  Auftrag zur Überführung in die Nutzungsplanung 
innert zwei Jahren nach Erstellung der Gefahrenkarten 
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Teilrevision 1 – Erläuterungen

Naturgefahren

Gesetzliche Grundlagen

22. Mai 2018
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 Die kantonale Naturgefahrenstrategie des Kantons Schwyz schreibt vor, 
wie die Gefahrenkarte parzellenscharf umgesetzt wird.

 Dabei soll ein Grundstück wenn möglich nur einer Gefahrenstufe 
zugeordnet werden:

Umsetzung

Teilrevision 1 – Erläuterungen

Naturgefahren

22. Mai 2018
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Im rechtskräftigen Baureglement sind die entsprechenden Vorschriften 
bereits heute vorhanden. Rot sind zusätzliche Ergänzungen um die 
Bestimmung zu präzisieren:

Art. 59

1 Wer in einer Gefahrenzone baut, hat im Baugesuch darzulegen, dass er 
die erforderlichen Massnahmen zur Gefahrenbehebung und 
Schadenminimierung getroffen hat. 

2 Bei Baugesuchen in Zonen mit erheblicher (Gefahrenzone rot) oder 
mittlerer Gefährdung (Gefahrenzone blau) sowie im 
Gefahrenhinweisbereich zieht die Baubewilligungsbehörde die 
kantonale Fachstelle bei. 

Baureglement (Ergänzungen)

Teilrevision 1 – Erläuterungen

Naturgefahren

22. Mai 2018
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Art. 59

3 In Gefahrenzonen mit erheblicher Gefährdung dürfen keine Bauten und 
Anlagen, die dem Aufenthalt von Mensch oder Tier dienen, neu errichtet 
oder erweitert werden. Zugelassen sind einzig standortgebundene 
Bauten und Anlagen mit entsprechenden Auflagen zur Risikoreduktion. 
Umbauten und Zweckänderungen sind nur mit Auflagen zur 
Risikoverminderung gestattet. 

4 In Gefahrenzonen mit mittlerer Gefährdung sind Bauten nur 
zugelassen, wenn mit Massnahmen zur Gefahrenbehebung 
sichergestellt ist, dass Menschen, Tiere und erhebliche Sachwerte nicht 
gefährdet sind. 

Baureglement (Ergänzungen)

Teilrevision 1 – Erläuterungen

Naturgefahren

22. Mai 2018
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Art. 59

5 In Hinweiszonen mit geringer Gefährdung (Gefahrenzone gelb) wird 
der Baugesuchsteller im Baubewilligungsverfahren auf die Gefahr 
aufmerksam gemacht. 

6 Ausserhalb der Gefahrenzonen besteht ein Restrisiko das die 
Eigentümer und Bauherrschaften in Eigenverantwortung angemessen zu 
beachten haben.

Baureglement (Ergänzungen)

Teilrevision 1 – Erläuterungen

Naturgefahren

22. Mai 2018
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Auswirkungen

Teilrevision 1 – Erläuterungen

Naturgefahren

22. Mai 2018

Tabelle aus dem 

Schlussbericht des Amt für 

Wald und Naturgefahren zu 

den integralen 

Naturgefahrenkarten im 

Kanton Schwyz
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Auswirkungen

Teilrevision 1 – Erläuterungen

Naturgefahren

22. Mai 2018

Erhebliche Gefährdung (rot) / Verbotsbereich: 

 Keine neuen Bauzonen

 Allenfalls Rückzonung von unbebauten Flächen

 Keine neuen Bauten und Anlagen

 Keine Erweiterung von Bauten und Anlagen

 Allfällige Nutzungsbeschränkungen bei bestehenden Bauten

 Umbauten und Wiederaufbau nur mit Auflagen und 
Risikoverminderung
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Auswirkungen

Teilrevision 1 – Erläuterungen

Naturgefahren

22. Mai 2018

Mittlere Gefährdung (blau) / Gebotsbereich: 

 Neue Bauzonen nur mit Auflagen

 Keine Erstellung sensibler Objekte

 Baubewilligung mit Auflagen

 Erlass von notwendigen Nutzungsbeschränkungen bei 
bestehenden Bauten

 Detaillierte Vorschriften je nach Gefahrenart
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Auswirkungen

Teilrevision 1 – Erläuterungen

Naturgefahren

22. Mai 2018

Geringe Gefährdung (gelb) / Hinweisbereich: 

 Vermeiden neuer Zonen, in welchen Anlagen mit hohem 
Schadenpotential erstellt werden können

 Hinweis auf Gefahrensituation

 Empfehlungen für bestehende Bauten

 Erwägung von Auflagen bei sensiblen Nutzungen
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Teilrevision 2 - Erläuterungen

Nachführung

22. Mai 2018



 Bund:
 Art. 22 , Verordnung über die Amtliche Vermessung vom 18. November 1992 (VAV, SR 

211.432.2)  Nachführungsgrundsatz: Sämtliche Bestandteile der amtlichen Vermessung 
unterliegen der Nachführungspflicht

 Art. 24 Abs. 1, Verordnung über die Amtliche Vermessung vom 18. November 1992 (VAV, SR 
211.432.2)  periodische Nachführungspflicht der Amtlichen Vermessung

 Kanton
 § 18 Abs.2 Vollzugsverordnung zum Planungs- und Baugesetz vom 2. Dezember 1997 (PBV, 

SRSZ 400.111)  Pflicht zur periodischen Nachführung der Nutzungspläne
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Teilrevision 2 – Erläuterungen

Nachführung

Gesetzliche Grundlagen

22. Mai 2018
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Zuweisung der Feinerschliessungsstrassen zur Bauzone

 Gemäss Rechtsprechung sind Feinerschliessungsstrassen welche an 
Bauzonen grenzen bereits heute als Bauzone zu betrachten. Um eine 
einheitliche Darstellung zu gewährleisten, werden 
Feinerschliessungsstrassen mit der angrenzenden Bauzonenfarbe 
dargestellt.

Zonenplan Entwurf 2018Zonenplan rechtskräftig

Umsetzung

Teilrevision 2 – Erläuterungen

Nachführung

22. Mai 2018
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Anpassungen an Strassengrenzen

 Durch die Ausführung diverser Strassenbauprojekte stimmen die 
Bauzonengrenzen nicht mehr mit den Strassengrenzen überein. Die 
Bauzonen werden deshalb auf die neue Situation aktualisiert.

Zonenplan Entwurf 2018

Umsetzung

Teilrevision 2 – Erläuterungen

Nachführung

Rechtskräftiger Zonenplan Luftbild mit Kreisel

22. Mai 2018
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Weitere Anpassungen:

 Anpassung an Parzellengrenzen

 Anpassung an Waldgrenzen

 Anpassung an Gewässergrenzen

Umsetzung

Teilrevision 2 – Erläuterungen

Nachführung

Rechtskräftiger Zonenplan Zonenplan Entwurf 2018

22. Mai 2018



29

Auswirkungen

Teilrevision 2 – Erläuterungen

Nachführung

22. Mai 2018

 Geringe Vergrösserung oder Verkleinerung der Zonenflächen 
pro Parzelle

 Nur bei Überbauungsziffer relevanten Anpassungen 
Auswirkungen auf die Parzelle

 Bei Ein- oder Auszonung von Feinerschliessung keine 
Auswirkung auf die Parzelle

 Vergrösserung der gesamten Bauzonenfläche um 800 m2
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Teilrevision 2 - Erläuterungen

Korrekturen

22. Mai 2018



 Bund:
 Art. 22 , Verordnung über die Amtliche Vermessung vom 18. November 1992 (VAV, SR 

211.432.2)  Nachführungsgrundsatz: Sämtliche Bestandteile der amtlichen Vermessung 
unterliegen der Nachführungspflicht

 Art. 24 Abs. 1, Verordnung über die Amtliche Vermessung vom 18. November 1992 (VAV, SR 
211.432.2)  periodische Nachführungspflicht der Amtlichen Vermessung

 Kanton
 § 29 Abs. 2, Planungs- und Baugesetz vom 14. Mai 1987 (PBG, SRSZ 400.100)  Befugnis des 

Gemeinderats zur Anbringung geringfügiger Korrekturen in der Nutzungsplanung
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Teilrevision 2 – Erläuterungen

Korrekturen

Gesetzliche Grundlagen

22. Mai 2018
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Eintragen der korrekten Grundlagen in sämtlichen Nutzungsplänen

 Offensichtliche Fehler wie eingezonte Waldflächen oder falsch 
verlaufende Perimetergrenzen werden in den neuen Unterlagen korrekt 
dargestellt.

Zonenplan Entwurf 2018Rechtskräftiger Zonenplan

Umsetzung

Teilrevision 2 – Erläuterungen

Korrekturen

22. Mai 2018
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Auswirkungen

Teilrevision 2 – Erläuterungen

Korrekturen

22. Mai 2018

 Keine

 Planungssicherheit aufgrund korrekter Darstellung

 Bereits heute werden bei der Beurteilung von Bau-/Gesuchen 
die korrekten Grundlagen beigezogen
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Weiteres Vorgehen

22. Mai 2018
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Weiteres Vorgehen

Mitwirkung der Bevölkerung

 Unterlagen liegen bis am 22. Juni 2018 auf der Bezirksverwaltung zur Einsichtnahme auf. 

 Die Unterlagen können auch auf der Homepage des Bezirks Einsiedeln unter 
www.einsiedeln.ch eingesehen werden.

 Bis am 22. Juni 2018 können Einwendungen und Vorschläge zu den Entwürfen schriftlich 
beim Bezirksrat eingereicht werden.

 An folgenden Daten können nach telefonischer Anmeldung Sprechstunden wahrgenommen 
werden: Mittwoch 6. Juni 2018 13.30 – 18.00 Uhr

Mittwoch 13. Juni 2018 13.30 – 17.00 Uhr

Kantonale Vorprüfung

 Die überarbeiteten Unterlagen werden zur kantonalen Vorprüfung eingereicht. Der Kanton 
überprüft die Einhaltung der übergeordneten Gesetzgebung.

 Auflage des Berichts mit nichtberücksichtigten Einwendungen.

Öffentliche Auflage
 Die öffentliche Auflage mit Möglichkeit des Rechtsmittel (Einsprache/Beschwerde) wird 

voraussichtlich im Frühjahr 2019 stattfinden. Es wird rechtzeitig über die öffentliche Auflage 

informiert.

22. Mai 2018

http://www.einsiedeln.ch/
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Fragen

22. Mai 2018



Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit


